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Satzung zur 2. Änderung der Bekanntmachungssatzung der 

Gemeinde Neuensalz   
 

 

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBI. S. 62), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722) und § 6 der Verordnung 

des SMI über die Form kommunaler Bekanntmachungen (KomBekVO) vom 17. Dezember 

2015 (SächsGVBI. S. 693) sowie § 4 des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwal-

tung im Freistaat Sachsen (Sächsisches EGovernment-Gesetz - SächsEGovG) vom 8. No-

vember 2019 (SächsGVBI. S. 718), hat der Gemeinderat der Gemeinde Neuensalz am 

29.03.2021 die folgende 2. Änderungssatzung der Bekanntmachungssatzung der Gemeinde 

Neuensalz beschlossen: 

 

§ 1 

Änderungsbestimmungen 
 

 

1. Der § 1 Satz 2 der Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Neuensalz vom 01.09.2020, 

zuletzt geändert durch Satzung vom 26.01.2021, veröffentlicht im elektronischen Amts-

blatt der Gemeinde Neuensalz Nr. 5/2021 vom 28.01.2021, wird durch die folgenden 

Sätze 2 und 3 ersetzt: 

 

 „Soweit Bundes- oder Landesrecht abweichend von Satz 1 etwas anderes bestimmt, erfolgt die 

Veröffentlichung durch Aushang an den Verkündigungstafeln an nachstehenden Stellen: 

  

 OT Neuensalz, gegenüber Gebäude Hauptstraße 17 

 OT Neuensalz, Altensalz, Dorfstraße 

 OT Neuensalz, Voigtsgrün, Dorfring 

 OT Mechelgrün, Bushaltestelle Falkensteiner Straße, Unterdorf 

 OT Thoßfell, Dorfplatz 

 OT Thoßfell, Gansgrün, Dorfstraße 
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 OT Zobes, Am Dorfring, Bushaltestelle 

 

während der Dauer von mindestens einer Woche. Auf den Aushang und seine Dauer wird recht-

zeitig in der Tageszeitung „Freie Presse“, Ausgabe Plauen, hingewiesen.“ 

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

 

Neuensalz, den 30.03.2021 

 

 

Künzel 

Bürgermeisterin                                        
 

 

 
 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 

(SächsGemO) 

           

Nach  § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 

und Formvorschriften der SächsGemO zustandegekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekannt-

machung als von Anfang an gültig zustandegekommen. 

 

Das gilt nicht, wenn  

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekannt-

machung der Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrig-

keit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 

            oder 
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b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 

unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll,  

                        schriftlich geltend gemacht worden ist. 

 

Ist eine Verletzung nach Ziffern 3 und 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach     

Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung    

geltend machen. 

 

 

Neuensalz, den 30.03.2021 

 

Künzel 

Bürgermeisterin                                                    
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